
Urnenbestattungen

Information
über

Bestattungs-
möglichkeiten und 

Gebühren

SANKT GEORG
SAERBECK

Einzel- oder Doppelgrab
eigene Pflege und Gestaltung
30 Jahre Nutzungsrecht 

       bei Wahlgrab (Lage nach Absprache frei   
       wählbar) ist eine Verlängerung möglich

Rasengrab
Pflege wird übernommen, auf  einer
Liegeplatte stehen die pers. Daten 
Die Ablage von Grabschmuck ist nur
auf  vorgesehener Fläche erlaubt
30 Jahre Nutzungsrecht 

     

Pflege wird übernommen, auf  einer
kleinen Stele stehen die pers. Daten
(s.u.)
Die Ablage von Grabschmuck ist nur
auf  vorgesehener Fläche erlaubt
30 Jahre Nutzungsrecht 

       

Garten der Erinnerung 

Hier geht’s direkt 
zur Friedhofs-Seite
unserer Homepage 
www.st-georg-saerbeck.de



Der Friedhof

liegt im Ortskern von Saerbeck und ist ein Ort
für Abschied, Trauer und Erinnerung an 
Verstorbene. Er ist ein öffentlicher und
kirchlicher Ort, der zum Besuch, zur Stille und
zum Verweilen einladen möchte. 

Der Friedhof ist für die Bestattung aller Ver-
storbenen aus Saerbeck bestimmt, die bis zum 
Tod ihren Wohnsitz hier hatten, unabhängig 
ihrer Weltanschauung und religiösem
Bekenntnis. Bitte beachten Sie, dass der
Friedhof nicht alle Voraussetzungen für
bestimmte Bestattungsriten erfüllt.

Bei Verstorbenen, die nicht in Saerbeck gewohnt
haben, kann eine Ausnahme hiervon bei der
Zentralrendantur angefragt werden.  

Bei den Bestattungen wird zwischen Sarg- und
Urnengräbern unterschieden. Ob Sie das Grab
selbst pflegen oder die Pflege (mit Rasen oder
Bodendeckern) den Friedhofsgärtnern
überlassen wollen, ist auch noch eine wichtige
Entscheidung.

In diesem Flyer finden Sie eine erste Übersicht
über die verschiedenen Bestattungsformen und
deren Nutzungsbestimmungen. Genaueres
finden Sie in der Friedhofssatzung und
Gebührenordnung (online auf der Homepage
www.st-georg-saerbeck.de oder als Aushang an
der Friedhofskapelle).

Die Trägerschaft des Friedhofs liegt bei der
katholischen Pfarrei St. Georg Saerbeck.

Bei Fragen rund um die Grabauswahl und die
Kosten einer Beisetzung wenden Sie sich bitte
an die Zentralrendantur in Emsdetten, die für die
Pfarrei die Verwaltung  übernimmt 
(Tel.: 02572/938315; 
Mail: zr-steinfurt-friedhofsverwaltung@bistum-
muenster.de).

Sargbestattungen

Einzel- oder Doppelgrab

Rasengrab

Gemeinschaftsgrab
eigene Pflege und Gestaltung
30 Jahre Nutzungsrecht 

       bei Wahlgrab (Lage nach Absprache frei   
       wählbar) ist eine Verlängerung möglich

Pflege wird übernommen, auf  einer
Liegeplatte stehen die pers. Daten 
Die Ablage von Grabschmuck ist nur
auf  vorgesehener Fläche erlaubt
30 Jahre Nutzungsrecht 

     

Pflege wird übernommen, auf  einer
Stele stehen die pers. Daten
Die Ablage von Grabschmuck ist nur
auf  vorgesehener Fläche erlaubt
30 Jahre Nutzungsrecht 

       

Für Sternenkinder
gibt es einen besonderen Ort 
am Hauptweg in der Nähe der
Friedhofskapelle.


